
Kurz informiert

134

LGP

08-2020 LGP Löhne und Gehälter 
professionell

▶▶ Betriebliche Altersversorgung 
Pensionskasse und einstandspflicht des Arbeitgebers

| Bei einer betrieblichen Altersversorgung im Durchführungsweg über eine 
Pensionskasse besteht die Einstandspflicht des Arbeitgebers nach § 1 Abs. 1 
S. 3 BetrAVG erst beim Eintritt eines Versorgungsfalls. Sie kann deshalb kei-
ne Pflicht des Arbeitgebers begründen, seine Beiträge zu einer Pensionskasse 
– über die die Versorgung mittelbar durchgeführt wird – zu erhöhen, ent-
schied das BAG (Urteil vom 12.05.2020, Az. 3 AZR 157/19, Abruf-Nr. 216237). |

BAG: Keine Pflicht 
zur Beitrags- 
erhöhung

▶▶ Gesetzliche Unfallversicherung
Sturz beim Skifahren als Arbeitsunfall?

| Ein Sturz beim Skifahren auf einer mehrtägigen, vom Arbeitgeber organi-
sierten Reise kann ein Arbeitsunfall sein. Dies hat das LSG Baden-Würt-
temberg entschieden und dabei Skifahren als versicherte betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltung gewertet. |

Ein Entwicklungsingenieur nahm gemeinsam mit anderen Mitarbeitern an 
einer von seinem Arbeitgeber traditionell im März initiierten fünftägigen Rei-
se teil. Es wurden gemeinsame Aktivitäten in drei Gruppen unternommen 
(Wandern, Rodeln, Skifahren). Die Einteilung der Gruppen richtete sich nach 
Können und Ausdauer. An jeder Gruppe nahm mindestens eine Führungs-
kraft aus der erweiterten Geschäftsführung teil. Nach den Gruppenaktivitä-
ten trafen sich täglich alle Teilnehmer durchmischt zum gemeinsamen Aus-
tausch. Betriebsfremde waren nicht eingeladen und nahmen auch nicht teil. 
Der Ingenieur stürzte beim Skifahren am dritten Tag der Reise und brach sich 
den rechten Unterschenkel sowie das Steißbein. Seine Berufsgenossenschaft 
(BG) lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Das LSG hat die BG verur-
teilt, den Sturz als Arbeitsunfall anzuerkennen (LSG Baden-Württemberg, 
Urteil vom 28.05.2020, Az. L 10 U 289/18, Abruf-Nr. 216479).

Nach Ansicht des LSG ist die Reise und das hiervon umfasste Skifahren als 
versicherte betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung zu werten. Bei natürli-
cher Betrachtung habe es sich auch um eine einheitliche betriebliche Ge-
samtveranstaltung gehandelt. Deshalb seien während der Reise vorgesehe-
ne Aktivitäten, wie das Skifahren versichert gewesen. Durch die Organisation 
unterschiedlicher Interessengruppen (Skifahren, Wandern, Rodeln) und dem 
anschließenden gruppenübergreifenden Austausch habe eine Teilnahme 
möglichst vieler Beschäftigter an der Gesamtveranstaltung gewährleistet 
werden können. Dadurch hätten die betrieblichen Zwecke (Förderung des 
Gemeinschaftsgedankens und Stärkung des Wir-Gefühls innerhalb der Be-
legschaft) erreicht werden können. Gruppenintern sei dies auch in der Ski-
fahrergruppe erreichbar gewesen.  
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